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Zusatzcheckliste è Pflichten des Befüllers
Informationen zur Inspektion
Kontrolle der Pflichten des Befüllers
Vergewissert sich der Befüller vor dem Befüllen der Tanks, dass sich die Tanks und
ihre Ausrüstungsteile in einem technisch einwandfreien Zustand befinden?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. a ADR 
 
Vergewissert sich der Befüller, dass bei Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen,
Aufsetztanks, MEGC, ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern das Datum der 
nächsten Prüfung nicht überschritten ist?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. b ADR
 
Werden Tanks nur mit den für diese Tanks zugelassenen gefährlichen Gütern
befüllt?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. c ADR
 
Werden beim Befüllen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefährlicher Güter in
unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen beachtet?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. d ADR
Wird beim Befüllen des Tanks der höchstzulässige Füllungsgrad oder die höchstzu-
lässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum für das Füllgut eingehalten?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. e ADR
Wird nach dem Befüllen des Tanks sichergestellt, dass alle Verschlüsse in ge-
schlossener Stellung sind und keine Undichtigkeiten auftreten?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. f ADR
 
Wird dafür gesorgt, dass an dem von ihm befüllten Tanks aussen keine gefährlichen
Reste des Füllguts anhaften?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. g ADR
 
Wird bei der Vorbereitung gefährlicher Güter zur Beförderung dafür gesorgt, dass die
vorgeschriebene orangefarbene Kennzeichnung, die vorgeschriebenen Gefahrzettel
oder Grosszettel (Placards), die vorgeschriebenen Kennzeichen für erwärmte und
umweltgefährdende Stoffe vorschriftsgemäss an den Tanks, an den Fahrzeugen und
an den Gross- und Kleincontainern für Beförderung in loser Schüttung angebracht
sind? 
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. h ADR
 
Wird beim Befüllen von Fahrzeugen oder Containern mit gefährlichen Gütern in loser
Schüttung die Beachtung der anwendbaren Vorschriften des Kapitels 7.3 sicherge-
stellt? 
Quelle: Unterabschnitt 1.4.3.3 Bst. j ADR
Sind die erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden, um Schadensfälle zu ver-
hindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering wie möglich zu
halten?
Quelle: Unterabschnitt 1.4.1.1 ADR
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